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Als Verein (Rückbildung aus dem  vereinen)  bezeichnet man eine Personenvereinigung, die
auf Dauer  angelegt ist,  einen eigenen Namen führt und in der sich Personen von 
wechselndem  Bestand zu einem bestimmten gemeinsamen, durch Satzung  festgelegten 
Zweck (z. B. zur Pflege bestimmter gemeinsamer Interessen)   zusammengeschlossen haben.
 Diese können sowohl gemeinnützig sein  als  auch wirtschaftliche Interessen verfolgen. Mit der
Eintragung eines   Vereins in das Vereinsregister handelt es sich in Deutschland um einen  
eingetragenen Verein (e.V.). Eine Eintragung in das Vereinsregister  ist  jedoch weder zur
offiziellen Anerkennung des Vereins erforderlich  noch  ist die Eintragung Voraussetzung für die
Anerkennung einer   Gemeinnützigkeit.
 International wird ein Verein genannt, wenn seine   Mitglieder verschiedenen Ländern und
Staaten angehören, wie z. B. der   Internationale Schriftstellerverein. Doch versteht man unter  
internationalen Vereinen auch Vereinigungen (Konventionen,   völkerrechtlicher Verein) der
Staaten selbst, wie z. B. den   Weltpostverein.

 Ein Verein ist "Ein auf Dauer angelegter   Zusammenschluss von natürlichen oder juristischen
Personen, der einen   gemeinsamen Namen trägt, sich von hierzu bestimmten Mitgliedern  
vertreten lassen kann und in dem jeder im Rahmen der Satzung nach freien   Stücken ein- und
austreten kann. " Mindestvoraussetzung für die   Gründung eines rechtsfähigen
Vereins sind eine Anzahl von sieben   Vereinsmitgliedern und eine Satzung, in der
insbesondere die Befugnisse   des Vereinsvorstands definiert sind. Ein nichtrechtsfähiger
Verein   bedarf lediglich zweier Gründungsmitglieder, eine schriftliche Satzung   ist nicht nötig.
Die Vereine bestimmen ihre Satzung unter   Berücksichtigung der Vorschriften der §§ 21 - 79
BGB selbst.

 Gemäß Artikel 9 Abs. 1 des Grundgesetzes haben "alle Deutschen das Recht, Vereine und
Gesellschaften zu bilden."  Somit ist das
Recht auf Vereinsgründung ein bürgerliches Grundrecht.
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